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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

(1) Artikel 281 Absatz 3 des Abkommens über eine verstärkte Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
der Republik Kasachstan andererseits (im Folgenden „Abkommen“) sieht vor, dass das 
Abkommen ganz oder teilweise vorläufig angewandt werden kann. Das Abkommen zwischen 
der Europäischen Union und der Republik Kasachstan wird seit dem 1. Mai 2016 vorläufig 
angewandt. 

(2) Der Kooperationsrat Europäische Union – Republik Kasachstan hat auf seiner Tagung 
vom 6. Oktober 2016 beschlossen, seine Geschäftsordnung in Form eines Austauschs von 
Verbalnoten anzunehmen. In der Geschäftsordnung ist die Arbeitsweise des 
Kooperationsrates festgelegt, einschließlich der Frage, wie die Tagungen vorbereitet und 
organisiert werden. 

(3) Der Kooperationsrat wird bei der Erfüllung seiner Aufgaben von einem 
Kooperationsausschuss unterstützt. Der Kooperationsrat kann Fachunterausschüsse oder 
etwaige sonstige Gremien einsetzen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. 

(4) Der Kooperationsrat setzt einen Unterausschuss für die Zusammenarbeit im Zollwesen 
ein. 

(5) Zur Festlegung des vom Kooperationsrat auf seiner ersten Tagung zu vertretenden 
Standpunkts zu seiner Geschäftsordnung und den Geschäftsordnungen des 
Kooperationsausschusses und der vom Kooperationsrat eingesetzten Fachunterausschüsse 
oder sonstigen Gremien ist ein Beschluss des Rates auf der Grundlage eines gemeinsamen 
Vorschlags der Europäischen Kommission und der Hohen Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik erforderlich. 
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2017/0019 (NLE) 

Gemeinsamer Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

über den im Kooperationsrat im Rahmen des Abkommens über verstärkte 
Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Kasachstan andererseits im Namen der 
Europäischen Union anzunehmenden Standpunkt im Hinblick auf die 

Arbeitsvereinbarungen des Kooperationsrates, des Kooperationsausschusses, der 
Fachunterausschüsse und etwaiger sonstiger Gremien 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 37, 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 207 und Artikel 209 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf gemeinsamen Vorschlag der Europäischen Kommission und der Hohen Vertreterin der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 281 Absatz 3 des Abkommens über eine verstärkte Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Kasachstan andererseits1 (im Folgenden „Abkommen“) 
sieht vor, dass das Abkommen ganz oder teilweise vorläufig angewandt werden kann. 

(2) In Artikel 3 des Beschlusses (EU) 2016/123 des Rates2 ist festgelegt, welche Teile des 
Abkommens vorläufig angewandt werden. Das Abkommen wird seit dem 1. Mai 2016 
vorläufig angewandt. 

(3) Gemäß Artikel 268 Absatz 7 des Abkommens gibt sich der Kooperationsrat eine 
Geschäftsordnung. 

(4) Gemäß Artikel 268 Absatz 6 und Artikel 269 Absatz 3 des Abkommens wird der 
Vorsitz im Kooperationsrat und im Kooperationsausschuss abwechselnd von einem 
Vertreter der Europäischen Union und einem Vertreter der Republik Kasachstan 
geführt. 

                                                 
1 ABl. L 29 vom 4.2.2016, S. 3. 
2 Beschluss (EU) 2016/123 des Rates über die Unterzeichnung – im Namen der Europäischen Union – 

und die vorläufige Anwendung des Abkommens über eine verstärkte Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Republik Kasachstan andererseits (ABl. L 29 vom 4.2.2016, S. 1). 
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(5) Gemäß Artikel 269 Absatz 1 des Abkommens wird der Kooperationsrat bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben von einem Kooperationsausschuss unterstützt. 

(6) Gemäß Artikel 269 Absatz 7 des Abkommens legt der Kooperationsrat in seiner 
Geschäftsordnung Aufgaben und Arbeitsweise des Kooperationsausschusses sowie 
aller weiteren vom Kooperationsrat eingesetzten Unterausschüsse oder Gremien fest. 
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(7) Gemäß Artikel 269 Absatz 5 des Abkommens tritt der Kooperationsausschuss zur 
Behandlung aller Fragen im Zusammenhang mit Titel III (Handel und Wirtschaft) in 
einer besonderen Zusammensetzung zusammen. Gemäß Artikel 269 Absatz 6 des 
Abkommens kann der Kooperationsrat Fachunterausschüsse oder sonstige Gremien 
einsetzen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Der Kooperationsrat 
legt die Zusammensetzung, die Aufgaben und die Arbeitsweise solcher 
Unterausschüsse und Gremien fest. 

(8) Gemäß Artikel 268 Absatz 1 des Abkommens überwacht und überprüft der 
Kooperationsrat regelmäßig die Durchführung des Abkommens. Im Einklang mit 
Artikel 268 Absatz 4 des Abkommens kann der Kooperationsrat seine Befugnisse dem 
Kooperationsausschuss übertragen, einschließlich der Befugnis, bindende Beschlüsse 
zu fassen. Gemäß Artikel 268 Absatz 3 des Abkommens ist der Kooperationsrat 
befugt, unbeschadet besonderer Bestimmungen des Titels III (Handel und Wirtschaft), 
die Anhänge zu diesem Abkommen auf der Grundlage eines Konsenses zwischen den 
Vertragsparteien zu aktualisieren oder zu ändern. 

(9) Gemäß Artikel 25 Absatz 3 des Abkommens setzt der Kooperationsrat einen 
Unterausschuss für die Zusammenarbeit im Zollwesen ein. Über die unter Kapitel 2 
des Abkommens fallenden Fragen findet ein regelmäßiger Dialog statt. Gemäß 
Artikel 25 Absatz 4 des Abkommens kann der Kooperationsausschuss Regeln für 
einen solchen Dialog festlegen. 

(10) Zur Sicherstellung der wirksamen Durchführung des Abkommens sollten die jeweilige 
Geschäftsordnung des Kooperationsrates, des Kooperationsausschusses und der 
Unterausschüsse so bald wie möglich angenommen werden. 

(11) Daher sollte der von der Europäischen Union im Kooperationsrat zu vertretende 
Standpunkt auf den beigefügten Beschlussentwürfen beruhen – 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

www.parlament.gv.at



 

DE 6   DE 

Artikel 1 

1. Der im Namen der Europäischen Union in dem mit Artikel 268 Absatz 1 des 
Abkommens über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik 
Kasachstan andererseits eingesetzten Kooperationsrat zu vertretende Standpunkt 
beruht auf den diesem Beschluss im Entwurf beigefügten Beschlüssen des 
Kooperationsrates im Hinblick auf: 

– die Annahme der Geschäftsordnung des Kooperationsrates sowie der 
jeweiligen Geschäftsordnung des Kooperationsausschusses, der 
Fachunterausschüsse oder etwaiger sonstiger Gremien, 

– die Einsetzung des Unterausschusses für Justiz, Freiheit und Sicherheit, des 
Unterausschusses für Energie, Verkehr, Umwelt und Klimawandel und des 
Unterausschusses für die Zusammenarbeit im Zollwesen. 

2. Geringfügige Änderungen der Entwürfe für die Beschlüsse des Kooperationsrates 
können von den Vertretern der Union im Kooperationsrat ohne weiteren Beschluss 
des Rates der Europäischen Union vereinbart werden. 

Artikel 2 

Der Vorsitz im Kooperationsrat wird für die Union vom Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik entsprechend seinen Aufgaben gemäß den Verträgen und 
seiner Eigenschaft als Präsident des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ geführt. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 
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